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Präzıisierung der Religionsfreiheit?

1ne Replik auf Brigitte Zypries’ ede Z Religionspolitik

In ihren Jüngsten Stellungnahmen ZUT: Religionspolitik hat Bundesjustizminıisterin
Brigitte Zypries insbesondere 7wWel Forderungen erhoben, die öffentlichen Wıder-
hall gefunden haben Zum eınen ordert S1E iıne rechtliche Präzısiıerung des Grund-
rechts der Religionsfreiheıit, ZU anderen 111 S1E den konfessionellen Religionsun-
terricht durch einen staatlıchen Werteunterricht erganzt wI1ssen. Diese Forderungen
haben zunächst jedoch 1LUFr vereinzelte Reaktionen hervorgerufen‘; Beachtung fan-
den zuletzt dıie Einlassungen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz
Kardınal Kar]| Lehmann diesem Thema, die jedoch 1n der Offentlichkeit auf e1-
nıge Fehlinterpretationen stießen?. uch deshalb bedartf e1InNes breıiteren zesell-
schaftlichen Widerspruchs eıne politische Neudefinierung des Verhältnisses
VO Staat un: Relıgi0n7.

Religionsfreiheıit und Staat-Kirche-Verhältnis

Die Religionsfreiheıit wiırd 1n Deutschland durch Art gewaährleıstet. Im (5€*-
ZENSALZ anderen Grundrechten wiırd die Religionsfreiheit vorbehaltlos gewährt,

iıhre Geltung kann nıcht durch eın (esetz eingeschränkt werden, sondern
terliegt ausschließlich verfassungsımmanenten Schranken. Die herausragende Be*
deutung dieses Grundrechts entspricht der esonderen historischen Stellung der
Religionsfreiheıt, tür die eorg Jellinek den Begritt des „Urgrundrechts“ epragt
hat*

uch 1n den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Unıion wırd Religions-
treiheıit gewährleistet; jedoch unterscheıidet sıch dıe Auspragung dieses Freiheıits-
rechts ach den jeweıliıgen kulturellen Pragungen. Aus den oleichen unterschied-
lichen kulturellen Voraussetzungen heraus haben dıie europäıischen Staaten auch
verschiedene Wege yesucht, die Beziehungen v Staat und Religion auszutarıeren
un: ıhr Verhältnis den Religionsgemeinschaften regeln. Frankreich Z Be1-

spıel sah die Religionsfreiheit NMC)I allem 1ın eıner strikten Irennung VO Staat un!:
Kırche verwirklicht. Dagegen herrschen VOT allem 1n Skandıinavıen und rofs-
briıtannıen Staatskırchensysteme VO  Z Dazwischen haben einıge Staaten, W1€e etwa

Deutschland, eın Kooperationssystem herausgebildet, ach dem Staat un: Kırche
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7 ihrer beider Wohl srundsätzlıch sınd, aber aus ihrer Freiheit heraus eıne
Zusammenarbeit 1n den Punkten gestalten, 1n denen S1e gemeınsame Anliegen SC
genüber den Menschen haben

Die Ausgestaltung der Religionsfreiheit steht 1n IM Zusammenhang mi1t die-
Y  aD instıtutionellen Fragen, da S1Ce sıch — dem ogleichen kulturellen Hıntergrund
entwickelt hat So steht ZU Beispiel 1ın Griechenland Proselytismus, also die
Werbung einen Konfessionswechsel, NEeTr. Strate. Unter anderem deshalb 1St
Griechenland 1n den VELSANSCHECI Jahren 1n Sachen Religionsfreiheit haufiger in
Konflikt mıiıt dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geraten. Hın-
tergrund der restriktiven Interpretation der Religionsfreiheit 1St die starke Prä-
b  4  ung des Landes durch die Orthodoxıe, die 1ın Griechenland ZW ar keine Staats-
kırche 1St, aber eine Staatsreligion, „die vorherrschende Religion“, W1€e 1n Art
der griechischen Verfassung heißt ber auch die andere Seıite des Pendels, die
dıkale Irennung VO Staat und Kırche, schließt Religionsfreiheit 1ın gewlsser
Weise AaUs, da S1@e dıe negatıve Religionstreiheit gegenüber der posıtiven bevor-
ZUeL.

1ne These, die VOT allem VO Irierer Staatsrechtler Gerhard Robbers VeErtLLfeieEN

wiırd, besagt, da sıch diese unterschiedlichen Staat-Kirche-Verhältnisse autf die
Mıtte, also eın Kooperationsverhältnıs hiınbewegen®. Diese Konvergenzthese wırd
siıcherlich (0(=> Nahrung erhalten, WE die Regierungschefs 1ın Frankreich
un: Grofßbritannien, Niıcolas Sarkozy und Gordon Brown, ıhre relig10nspoliti-
schen Zıele Sarkozy denkt darüber nach, die Irennung VO Staat und
Kırche, dıe 1n Frankreich nıcht strıkt gyehandhabt wırd, W1e die Betonung der
Larızıtät als republikanisches Prinzıp vermutfen Jaißst, weıter aufzuweichen. Er sucht
die ähe der Kirchen und hat ach seinem Amtsantrıtt dem Papst eınen Briet gC-
schrieben/ eın für tranzösıische Verhältnisse SallzZ unerhörter Vorgang. In rofßs-
britannien will Gordon Brown dagegen aut seın Recht verzıchten, die Bischöfe der
anglıkanıschen Staatskirche der Queen ZUEI: Ernennung vorzuschlagen und sOmıt
die Entflechtung VO  a Staat und Kırche tortführen?.

Vor diesem Hıntergrund stellt sıch die rage ach dem rund dieser Bewegung.
Auf der einen Selite erkennen dıe Staaten, da{ß 1ne Irennung sowohl Staat als auch
Kırche treier macht, aut der anderen Seıte, da{ß eine Kooperatıon VO  - Staat und Kır-
che beiden Instıtutionen AUTZE Die ewegung hın einem weltanschaulich wirk-
ıch neutralen Staat dient 1aber auch der bestmöglichen Entfaltung der Religions-
treıiheıt, denn Religionsfreiheit Alßt sıch IL: 1m weltanschaulich neutralen
Rechtsstaat konsequent verwirklichen?.

Dies oilt auch aut der europäischen Fbene selbst. Die Europäische Unıion 1St ach
der Charta der Grundrechte ZWaTr die Religionsfreiheit vebunden, aber selbst
keineswegs zuständıg für Religionsfragen. Dennoch hat sıch auch 1er tolgendes
gezeıgt: Je mehr die Integration auf europäaıischer Ebene ZUSCHOMM hat,
mehr haben un! Kırchen den Kontakt 7zueiınander yesucht eben weıl beıide
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Seıten den Nutzen einer punktuellen Kooperatıon erkannt haben!®9. Es 1St ZW ar >
da{fß sıch 1ne hinreichende Minderheıt der europäischen Staaten gewelgert hat, den
Beıtrag, den das Christentum be] der Auspragung der europäıischen Werte yeleistet
hat, 1in der Präambel des Verfassungsvertrages anzuerkennen!!. Dies erscheint
absurder, als die Bedeutung des Christentums für dıe Entstehung EKuropas und sSC1-
1ICT Werte geradezu evıdent 1ST. 1i1ne solche Präambelformulierung hätte jedoch 1ın
der Praxıs keinerle1 rechtliche Wırkung enttaltet. Den Kirchen 1ın Europa W ar

aber wichtiger, da{fß 1n die europäische Verfassung eın Kirchenartikel autgenommen
worden SE der dıe Instıtutionen der auf eiınen strukturıierten Dialog mıt den
Religionsgemeinschaften verpflichten sollte. Diese Bestimmung wiırd 11U auch 1m

Reformvertrag Berücksichtigung tinden!2. Warum Aft sıch der Staat oder
in diesem Fall der europäische Staatenverbund auf diesen Dialog eın und sucht ıh:
sogar?

Der Staat und die Religiosıtät seıner Bürger

Der Staat hat 1n Wirklichkeit ein vıitales Interesse der Religiosıität seıner Bur-

SCI. Denn Christen sınd otffenbar rechtschaffenere Burger: S1e lehnen CS weiıt
mehr als der Rest der Bevölkerung ab, Steuern hinterziehen oder ungerecht-
tertigte Sozıialleistungen ın Anspruch nehmen. Nachweıislıich beteiligen S1€e
sıch überdurchschnittlich Wahlen und wählen in unterdurchschnittlichem
Mafß CX G1iNE Parteıen. Dies verwundert insotern nıcht, als S1€e das Gesellschafts-
SYSLEM weıt mehr als der Durchschnitt der Gesellschaftt bejahen‘?. Und Eerst VOT

kurzem 1St 1ne weıtere Studie veröftentlicht worden, die den Zusammenhang
VO Religiosıtäat und Reproduktionsrate erhärtet: Wer ylaubt, ekommt mehr
Kıiınder!*?. Von allen Flementen eınes solchen Verhaltens relig1öser Burger leben
Staat und Gesellschatt.

Deshalb 1St Z W alr keineswegs die Aufgabe des Staates, seıne Burger M1SS10-
nıeren gSanz 1mM Gegenteıl, dies verbiletet sıch für den säkularen Staat Dennoch hat
der freiheitliche Staat eın legitimes Interesse Glauben seıiner Burger. Und für die
Realisierung dieses Interesses 1St auf starke Religionsgemeinschaften als Partner
angewlesen. Deshalb dart das Dıiıktum Ernst-Wolfgang Böckenfördes, der Staat ebe
VO Voraussetzungen, dıe ET selbst nıcht garantıeren könne, eben nıcht dahingehend
interpretiert werden, dafß der Staat ZANT: Untätigkeıt verurteılt sel. Er hat vielmehr dıie
Möglichkeıit und die Aufgabe, Religion stutzen und schützen‘?®.

(3enau deshalb annn der deutsche Staat Religionsgemeinschaften tördern, enn
gewährt nıcht NUu  — Religionsfreiheıit, sondern C annn Religionsgemeinschaften un
Kirchen durch den Status der Körperschaft des öftfentlichen Rechts hervorheben
und iıhnen Rechte einraumen, die ıhnen erleichtern, ıhre öffentliche Sendung 1ın
der Gesellschaft verwirklichen. J Jer treiheitliche Staat wırd dabe1 darauf achten,
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da die Religionsgemeinschatt, der CT diesen Status verleihen möchte, auch tatsiäch-
iıch auf eıne posıtıve Förderung der treiheitlichen Gesellschaft angelegt ist!©. 7u
Recht hat Kardınal Lehmann darauf verwıesen, da{fß dieser Status nıcht beliebig und
voreılıg vergeben werden sollte!7. Dabe] oeht ıhm mıtnıchten ine Sıcherung
christlich-kirchlicher Privilegien. Insbesondere 1st dahingehend tehlinterpretiert
worden, wolle diesen Status dem Islam vorenthalten un: ıh sSOmıIt SIM die 7zweıte
Bundesliga verbannen“!8. Wer W1€e der Lehmann-Kritiker Claus Leggewıe davon
spricht, 111l wolle den Islam iın den „Anachronıismus des Staatskirchenrechts“
zwıngen””, hat den Beıtrag un!: 7weck der relig1ösen Instıtutionen nıcht verstanden
un! spielt Religion un: Religionsgemeinschaften ZUQZUNS ten eines indıyidualrecht-
lichen Ansatzes gegeneinander AaUus

Die Kırchen als wichtige Institutionen der Religion 1ın Deutschland

Es 1st aber vielmehr > da{ß dieses spezielle Verhältnis V.© Staat und Kırche, das unls

kulturell beeinflußt un auch die Rechtsbeziehungen VO Religion un Kıirche
nachhaltıg epragt hat, nıcht leichttertig über Bord geworten werden sollte. Denn
das rechtliche Verhältnis zwiıischen Staat und Religion basıert 1ın Deutschland auf
Z7Wel1 Säulen. Es wiırd nıcht 11UT ber die Religionsfreiheit des Art geregelt,
sondern auch un! — allem über das Staatskirchenrecht un! die diesbezüglıchen
AaUsSs der We1marer Verfassung 1n das Grundgesetz inkorporierten Artikel. ber das
Staatskirchenrecht 1St das Rechtsverhältnis der Bundesrepublik ZUT Religion se1it
jeher stark iınstitutionell epragt. War o1bt 1n den etzten Jahren e1ne beachtliche
Tendenz, das Religionsrecht durch e1ine Akzentverlagerung ZUgunNstenN der Religi-
onstreiheıt stärker yrundrechtlich orlentliert gestalten und VO eiınem „Staats-
kırchenrecht“ einem „Religionsvertassungsrecht“ entwickeln?®. Miıt
Gründen WAaTr aber bıslang lediglich be]l dieser akademischen Diskussion geblie-
ben

Justizminısterın Zyprıes mıßachtet eshalb eın tragendes Element staatliıcher Ve=-
liıg10nspolitık, WE S1€e lediglich ber die Religionsfreiheit spricht, aber das starke
institutionalisierte Rechtsverhältnis zwischen Staat un! Religionsgemeinschaften
dabe] außen VOT Afßt Auf diesem Weg vernachlässıgt S1€e dıie bedeutende Rolle der
Kirchen als starke Instıtutionen un: als Partner des Staates. Dabeı sınd starke eli-
ox10NnNsgemeınschaften VO hoher Bedeutung, weıl S1e ZU eınen den Glauben (und
damıt auch Werte) verbreıten und ZU anderen mıiıt einer einheitlichen Lehre der 1N-
dividuellen Zerfransung des Glaubens mıt den entsprechenden rechtlichen Konse-
JQqUENZECN entgegenwırken. In einem Zewıssen Sınn erscheinen auftf das relıg10se e
ben bezogen diese kiırchlichen Funktionen der 1Ss1on und der Kanalisierung des
Glaubens analog ZUr Funktion der Parteıen 1mM politischen Leben, die durch ıhre
Werbung Zustimmung einerseıts politische Meınungen bündeln, andererseıts

165



Matthias Belafı

selbst meinungsbildend siınd Die Bedeutung der Religionsgemeinschaften wırd
auch daran erkennbar, da{fß sıch nıemand seiınen Glauben erdenkt, sondern Glaube
1n eıner Gemeinschaft gelebt wiırd, die auch für die Überlieferung dieses Glaubens

Die Raolle der Kirchen als anerkannte Institutionen des relıg1ösen Lebens sollte
deshalb keineswegs unterschätzt werden. Nıcht zuletzt des öffentlichen
Auftrags der Kirchen und ihrer durch das Grundgesetz hervorgehobenen Stellung
1St Religion bel weıtem nıcht 11UT Privatangelegenheıt. Zypries’ Verweıs, Religion
se1 „weitgehend 7A0 hE Privatsache der einzelnen Staatsbürger geworden“, kann be-
stentalls insotern gelten, als die rage ach dem persönlichen Glauben eıne private
Entscheidung 1ST. Glaube un: Religion haben aber 1mM Grundsatz eıne öftentliche
gesellschaftliche Wırkung*!. Die Wahrnehmung dieser öffentlichen Rolle der Reli-
2102 hat ZW AAar 1n den etzten Jahren ZUSCHOMUNCH, 4aUus der Offentlichkeit VGL =

schwunden W alr Religion aber auch UVO Nn1ıe Das mufsten un: mussen auch Staa-
ten un: Gesellschatten mMI1t lIai7zistischem Anspruch anerkennen. Und 1n diesem Sınn
annn CS auch nıcht Ziel un: Anspruch der Bundesrepublıik se1n, Religion UusSs dem
öffentlichen Raum draängen. (s3enau das Gegenteıl 1St der Fall Das Grundgesetz
vewäahrt den Religionsgemeinschaften mM1t 380 rund die Möglichkeıt, mıt eiınem
institutionellen Status ıhr öffentliches Wırken enttalten.

Das Grundgesetz braucht keine Präazısıerung der Religionsfreiheit
Mıt ıhrem Vorschlag, das Grundrecht der Religionsfreiheit konkretisıieren und
durch Grundgesetzaänderung eınen Gesetzesvorbehalt also die Möglichkeıt der
Einschrankung des Grundrechts durch eın (zesetz einzuraumen, steht dıe Bundes-
Justizmınısterın nıcht alleın. Vor ein1ıger elt hat auch Olıver Lepsıius eınen Ühnli-
chen Vorschlag verötftfentlicht?2. Leps1ius verweılst dabe]l aut eınen Zusammenhang
VO institutionellem Staatskirchenrecht un:! Gesetzesvorbehalt der Religionsfrei-
eıt Andere Länder, dıe Religionsgemeinschaften nıcht mI1t einer institutionellen
LOsung eiınbinden würden, benötigten für die Religionsfreiheıit eınen esetzesvor-
behalt. Lepsius plädiert für eıne ebensolche Lösung. SO stellt sıch auch dıie rage, ob
die Justizmıinısterin MmMI1t der Forderung ach Einschränkung der Religionsfreiheıt 1n
Wıirklichkeit dem institutionellen Staatskirchenrecht Leibe rücken ll Denn
die VO ıhr angeführte Begründung Hr die Notwendigkeıit VOIl Schranken für die
Religionsfreiheit sind ausgesprochen schwach.

Di1e vermeıntlichen Probleme, dıe Zyprıies 1m Zusammenhang mIıt der angeb-
ıch „ausufernden Auslegung“ der Religionsfreiheit anschneıdet, sınd 1n Wırk-
ıchkeıt völlıg unproblematisch. Denn Genitalverstümmelung, Haschisch-
konsum und die Abmeldung V Schulunterricht sınd Z W aTlt Gegenstände
tatsächlicher Diskussionen der etzten Jahre S1e sınd aber yerade nıcht VO der
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Religionsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt. Die grundrechtliche Bestimmung
1St also eindeutig CHNUS, das Anliegen abzuwehren, „Jedes beliebige Verhal-
ten  < VO der Religionsfreiheit legıtimieren lassen. Di1e Auslegung der Relig1-
onstreiheit hat sıch hier gerade nıcht als „ausufernd“ geze1gt, sondern das
Grundrecht hat sıch vielmehr 1ın diesen Fragen durch se1ıne dezidierte Ab-
lehnung ewäiährt.

Die Religionsfreiheit tindet bereıts Jetzt ıhre Grenzen. Sıe ist; W1€ Udo D3 Fabio
kürzlich testgestellt hat, S EULE: e1in GrundrechtPräzisierung der Religionsfreiheit?  Religionsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt. Die grundrechtliche Bestimmung  ist also eindeutig genug, um das Anliegen abzuwehren, „jedes beliebige Verhal-  ten“ von der Religionsfreiheit legitimieren zu lassen. Die Auslegung der Religi-  onsfreiheit hat sich hier gerade nicht als „ausufernd“ gezeigt, sondern das  Grundrecht hat sich vielmehr in genau diesen Fragen durch seine dezidierte Ab-  lehnung bewährt.  Die Religionsfreiheit findet bereits jetzt ihre Grenzen. Sie ist, wie Udo Di Fabio  kürzlich festgestellt hat, „nur ein Grundrecht ... unter anderen. Es ist kein Grund-  recht de luxe. Es kann nicht andere Freiheiten und Rechte zur Seite drängen.“?  „Vorbehaltlose Gewährleistung heißt nicht schrankenlose Gewährleistung“, meint  auch Christian Walter*. Zwar müsse Religionsfreiheit auch nicht vorbehaltlos  gewährleistet werden; alle bisherigen Fälle hätten aber „mit der herkömmlichen  Dogmatik einer Kollision von verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgütern“  gelöst werden können?. Zypries führt hier also eine Scheindiskussion um „eine  größere Präzision beim Schutzbereich“ der Religionsfreiheit. Deshalb muß der  Justizministerin ın der Kernthese ihrer Rede deutlich widersprochen werden: Das  Grundgesetz braucht derzeit keine „deutlicheren Konturen“ und Schranken für das  Grundrecht der Religionsfreiheit.  Die Herausforderung des Islam  Die größte Herausforderung der Religionspolitik — und dies gilt nicht nur für  Deutschland, sondern nahezu für alle Staaten in Europa — ist derzeit die kulturelle  Einbürgerung des Islam. Hier ist Zypries zuzustimmen, wenn sie die Hoffnung  äußert, der Islam möge den gleichen - für die Religion an sich schmerzlichen — Weg  der Anpassung gehen, den auch das Christentum zurücklegen mußte, um Religi-  onsfreiheit anzuerkennen und zu einer gesellschaftstragenden Rolle zu kommen.  Die Anfragen, die in diesem Zusammenhang an den Islam gestellt werden, sind zu  einem großen Teil erneut Fragen des Staatskirchenrechts. Denn dabei geht es einer-  seits um die Herausforderung, den Islam zur Ausbildung von Strukturen zu bewe-  gen, die eine Integration in das institutionelle System des Staatskirchenrechts er-  möglichen. Andererseits ist damit — angesichts der oben angestellten Überlegungen  hinsichtlich der Voraussetzungen zur Verleihung des Körperschaftsstatus — die  Frage verbunden, ob der Islam bereit ist, die Wertordnung des Grundgesetzes an-  zuerkennen und kulturell zu seiner Erhaltung beizutragen. Erst ein solcher positi-  ver Beitrag ermöglicht die institutionelle Gleichstellung mit den bisherigen Körper-  schaften wie den christlichen Kirchen.  Mit der Anfrage, die Zypries indirekt gestellt hat, nämlich wie man den Islam für  die Gesellschaft fruchtbar machen kann, kommt sie jedoch über eine Neudefinition  der Religionsfreiheit nicht weiter. Denn die Religionsfreiheit im Zusammenhang  167HLr anderen. Es 1St keıin rund-
recht de Iuxe. Es annn nıcht andere Freiheiten und Rechte ZANTt: Seıite dranzen. —
„Vorbehaltlose Gewährleistung heifßt nıcht schrankenlose Gewährleistung“, meılnt
auch Christian Walter2+. War musse Religionsfreiheit auch nıcht vorbehaltlos
gewährleistet werden: alle bisherigen Fälle hätten aber „mit der herkömmlichen
Dogmatık eıner Kollision VO verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgütern“
gelöst werden können?>. Zyprıes tführt 1er also eıne Scheindiskussion „eine
oröfßere Präzısıon beim Schutzbereich“ der Religionsfreiheit. Deshalb MU: der
Justizmıinısterın 1n der Kernthese ıhrer ede deutlich wıdersprochen werden: as
Grundgesetz braucht derzeıt keine „deutlicheren Konturen“ un Schranken fur das
Grundrecht der Religionsfreiheit.

Die Herausforderung des Islam

Die orößte Herausforderung der Religionspolıitik un: dies oilt nıcht 1Ur für
Deutschland, sondern nahezu für alle Staaten 1n Europa 1St derzeıt die kulturelle
Einbürgerung des Islam Hıer 1st Zyprıes zuzustiımmen, WECI1N S1e die Hoffnung
außert, der Islam moOoge den yleichen für die Religion sıch schmerzlichen Weg
der Anpassung gehen, den auch das Christentum zurücklegen mulßste, Relig1-
onstreiheit anzuerkennen un eiıner gesellschattstragenden Rolle kommen.
Die Anfragen, die 1n diesem Zusammenhang den Islam gestellt werden, sınd
eiınem oroßen Teıl ErNeut Fragen des Staatskirchenrechts. I)Ienn dabe1 geht elıner-
se1Its die Herausforderung, den Islam ZUT Ausbildung VO Strukturen bewe-
SCH, dıe eine Integration 1in das institutionelle 5System des Staatskirchenrechts CT-

möglichen. Andererseıts 1STt damıit angesichts der oben angestellten Überlegungen
hınsıchtlich der Voraussetzungen ZULT: Verleihung des Körperschaftsstatus die
rage verbunden, ob der Islam bereıit iSt, dıe Wertordnung des Grundgesetzes —-

zuerkennen und kulturell se1ıner Erhaltung beizutragen. YSt eın solcher posıt1-
VT Beıtrag ermöglıcht dıe institutionelle Gleichstellung m1t den bisherigen KOrper-
schaften W1e€e den christlichen Kırchen.

Miıt der Anfrage, die Zyprıes indıirekt zestellt hat, näamlich W1€e 1114  = den Islam für
die Gesellschaft truchtbar machen kann, kommt S1e jedoch ber eıne Neudefinıition
der Religionsfreiheit nıcht welıter. DDenn die Religionsfreiheit 1mM Zusammenhang
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mı1t dem Islam 1st vielmehr eıne Herausforderung die Gesellschaft als die Mus-
Iıme. Sicherlich wırd 1n UuNNSCTIGI: Gesellschaftt eıne abstrakte rage, ob IinNnan den Islam
nıcht AaUS den Hıinterhöten holen und ıhm gleichberechtigt die Möglichkeıit ZABE

Bau VO Gotteshäusern einraumen MUSSE, och mehrheitlich bejaht werden. Wenn
sıch CIMn Moscheebau aber 1n der direkten Nachbarschaft abzeichnet, ennn die
oröfßte Moschee des Landes 1n eıner Stadt gebaut werden soll, die berJahrhunderte
VOIN Kölner Dom gepragt worden iSt, W CN dıe konkrete Akzeptanz elnes
Mınaretts geht, ann weıcht die Zustimmung ZzZUugunsten der rage ach der kultu-
rellen Verträglichkeıit der muslimıschen Iradıtiıonen miıt der 1abendländischen Kul-
turze

So W1€e das Staatskirchenrecht also eıne Herausforderung für den Islam 1St, 1sSt
die Religionsfreiheit eıne Anfrage dıe Gesellschaft, kulturelle Vorstellungen mı1t
der Religionsfreiheıit 1ın Eınklang bringen. Zyprıes oreift allerdings kurz,
WEn S1Ce den Vorwurt erhebt, be1 Regelungen wWIe dem Kopftuchverbot für Lehre-
riınnen un: dem Verbot VO Burkas 1ın den Niederlanden werde lediglich „AdUuS den
AÄngsten z ‚chrıstliche Abendland'‘ politisches Kapıtal geschlagen“ Denn diese
Ängste sınd real. Es 1STt die Pflicht der demokratischen Politiker, S1e nıcht den 15 -
lamophoben Krätten überlassen. Dabei sollten kulturelle Begründungen
esonders starke, eben nıcht inkulturierte Ausdruckstormen (wıe das Iragen
eıner Burka oder den Muezzin-Ruft), nıcht auf die eichte SchulterzW.GI=

den Vor allem aber übergeht Zyprıes dıe sachlichen Gründe, die beispielsweise gC-
CIl das Kopftuch be] Lehrerinnen sprechen.

Religionsunterricht und/oder Werte-Unterricht?

Die Religionsfreiheit ertordert VO Staat ZEW1SSE Konsequenzen: So ermöglıcht CI

7A0l Beispiel den konfessionellen Religionsunterricht. Denn Religionsfreiheıit 1STt
eın Freiheitsgrundrecht, das dem Menschen die Möglichkeıit eröffnet, sıch rel1216s

betätigen oder daraut verzichten. Damıt der Mensch aber Religion erfahren
kann, braucht jemanden, der ıhm Religion vorlebt und vermuttelt. Paul Kırchhof
benutzt 1er den Vergleich mi1t dem Erlernen eınes Musıkinstruments eın beson-
ers schönes Bıld, nachdem der Begritt der relig1ösen Musıikalıtät weıte Verbrei-
t(ung gefunden hat SO W1e Ianl für die Entscheidung zZu Musızıeren eın Vorbild
braucht, ergeht dem chüler auch 1n Sachen Religion. Und weıl der weltan-
schaulich neutrale Staat Religionsfreiheıit yarantıert, 1St CS se1n Auftrag, die Men-
schen Religion ertahren lassen?/.

IDIIG Bundesjustizminısterın 111 ach ıhren Ausführungen den Religionsunter-
richt nıcht 1n rage stellen. S1ıe hält BT auch tür „wünschenswert, WE WIr bald Ee1-
LICIL Islamunterricht hätten gleichberechtigt miıt dem christlichen, erteılt VO gul
ausgebildeten Lehrern un: ın Übereinstimmung mi1t den Lehrplänen und Schul-
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gesetzen‘ Diesem Wunsch 1st be] allen bekannten Problemen voll Zzuzustiımmen.
Zyprıies schlägt allerdings auch VOI, über den kontessionellen Religionsunterricht
hınaus ein welılteres Schultach einzurichten, 1n dem Wıssen über alle Religionen un:
ber Werte vermuıttelt werden soll Denn Religi0n, Zyprıies, sSEe1 NICHt die einz1ge
Quelle VO Werten eıner Gesellschaft“. Die Kirchen hätten „keinen Monopol-
anspruch auf dıie Wertorientierung Junger Menschen“ Und S1e fährt 1ın ıhrer Relig1-
onsrede tort:

„Aus der Freiheit für Relig10nsunterricht Alst sıch keine Freiheıit VO Ethik-Unterricht
konstruleren. Es o1bt keinen Exklusiv-Anspruch der Religionen auf eınen Werte-Unterricht.
Gerade der Vielfalt der Bekenntnisse mu{ß der Staat auch 1n den Schulen durch C
me1lınsame Werte-Unterrichte dıie yesellschaftliche Integration noch stärker fördern.“

Deshalb sSEe1 für S1€e die Eınführung eınes Pflichtfachs Ethık 1n Berlin „keın ‚An-
schlag aut die Religionsfreiheit‘“. Damıt spielt Zypries 1aber Religions- und t_
lıchen Werteunterricht gegeneinander AaUusSs Als Ziel o1bt S1Ee namlıch VOI, der Staat
könne die Ausbildung VO Kultur un: Werten in der Schule durchaus „T1ördern“
In Wirklichkeit würde der Werteunterricht aber keıine Werte-Ausbildung för-
dern, würde selbst Werte vermuıtteln. Gerade weıl der Staat aber selbst keın
Sınnproduzent 1St, sondern LLUTr auf Werten aufbaut, halt sıch weıtgehend AUS

der Vermittlung VO Werten und Religionswissen zurück. Vielmehr raumt GT den
Relıgionen subsidiär die Möglıichkeıt der relig1ösen Bıldung und der Wertever-
mıiıttlung e1In. Weil der Staat selbst keinen relıg1ösen Anspruch hat, ermöglıcht
den Kırchen, den relig1ösen Sinnbedarf ertüllen. Hıer wiırd eben auch deut-
lıch, da{ß der Religionsunterricht ber Wertevermittlung hinausgeht, weıl elı-
Zz10N 1n erstier Lınıe eınen Sınn vermuittelt, AaUS dem sıch ın eınem 7zweıten Schritt
Werte ableiten.

Es geht also VOT allem die rage der eigenen Religiosıtäat, nıcht die trüh-
zeıtige Heranbildung VO Religionswissenschaftlern. Deshalb rugt Paul Kırchhof
auch die Idee des staatlıchen Werteunterrichts:

„ Wenn Jetzt eın Bundesland Berlin Sagl Wır bılden dıe Jungen Menschen SOZUSagCH 1ın
allen Religi0nen gleichzeıit1ig AaUs, 1St das ähnlıich, als würden S1e die Jungen Menschen
gleichzeıt1g alle Musıkınstrumente lehren. I)ann können S1Ee keıines. S1e mussen SE e1nes be-

CNherrschen, dann entscheiden, das 1St das meıne, oder ich wechsle einem anderen.

Eın staatliıcher Werteunterricht stellt beabsichtigt oder unbeabsichtigt 1nNe€e Re-
latıv1ierung des Religionsunterrichts dar. Deshalb sollte die Idee zurückgewlesen
werden, dıe den Staat 1n der Schule letztlich 1n Konkurrenz den Religionen
bringt. Dıes oilt natürlich nıcht für eınen alternatıv ZAED8 Religionsunterricht t_
findenden FEthikunterricht. Fuür eınen verpflichtenden staatlichen Werteunterricht
besteht jedoch keinerle1 Bedarf.
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Warum WIrFr die Religion brauchen

Ausdrücklich stellt Zyprıes klar, dafß tür S1e lediglich das Grundgesetz den geme1n-
Konsens der Gesellschaft bılden ANT „Mogen sıch die Menschen 1ın unNnNse-

1: Land auch Bıbel, Koran oder Talmud halten. Wır werden auf Dauer 1Ur

dann 1n Frieden zusammenleben, WEeNn eın Buch für unls alle oilt und das iSt das
Grundgesetz.“ In rechtlicher Hınsıcht steht diese Aussage siıcherlich aufßer rage.
Für Zyprıes dient das Grundgesetz jedoch auch als alleinıge Grundlage für den gC-
samten Zusammenhalt der Gesellschaft. Zyprıes beruft sıch mi1t iıhrer These aut
Ernst-Wolfgang Böckenftörde un: Sagt „ Wenn iıch die Jüngsten Außerungen VO

Ernst-Wolfgang Böckentörde richtig verstehe, dann beim Zusammenhalt
UuNSETET Gesellschaft VOT allem aut die Gesetzesloyalıtat. Sıe sSCe1 das unverzichtbare
1ınımum Gemeinsamkeiıt.“

Selbstverständlich annn als gemeınsame Juristische Grundlage 1U  a die Verfassung
dienen, die sıch alle halten haben Dennoch scheıint für den gesellschattlichen
Zusammenhalt mehr notwendıg se1In. Schliefßßlich erhält sıch auch das Grundge-
N A nıcht selbst. Gerade 1er oreift 1nNe€e Gesellschaft doch auf vorgelagerte Werte
und Überzeugungen zurück, die den Zusammenhalt der Gesellschaft Öördern und
auch die rechtlichen Grundlagen 1n geistiger Hınsıcht sıchern vermogen. Solche
Überzeugungen un!: Werte entspringen ottmals relig1ösen Bekenntnissen. Gerade
deshalb ann en nıcht gleichgültig se1N, ob sıch Menschen AN ine rel1g10se Schrift
halten, WEn S1C IBHENE das Grundgesetz achten. Staatliche Neutralität dürfe, Sagl
Kardınal Lehmann 1in diesem Zusammenhang, „nıcht mi1t Gleichgültigkeit und
retflektierter Toleranz gegenüber dem Wırken VO Religionen 1ın der Gesellschaft
verwechselt werden  SA Es oalt vielmehr, den Beıtrag der Religion für das staatsbür-
gerliche Ethos fruchtbar machen.

In diesem Sınn scheıint auch Böckentörde sıch nıcht der Interpretation seıner
Worte durch die Justizmiınısterın wollen. In eiınem Interview mıt dem
Berliner „Tagesspiegel“ aANtwOrtelt OI vielmehr auf die rage: „Braucht der treiheıit-
lıche Staat deshalb dıe Religion? Ist Z Beispiel das Grundgesetz nıcht ethische
Grundlage genug?” miıt den Worten: „]Das kommt drauf Wenn AaUS anderen
geistig-kulturellen Quellen eın tragendes Ethos erwächst und lebendig leıbt, viel-
leicht nıcht. Ob das aber Sahz ohne Religion möglıch ist; erscheıint MIr 7zweıtel-
haft.“>0

Gerade deshalb liegt Zyprıies alsch, WE sS1e den „Rückgriff auf die Relig10n“ als
eıne „Sehnsucht ach der Ordnung VO  m gestern” bezeichnet, der aber „keine Ant-
wortien autf die Fragen VO  > heute“ biete. (3anz 1m Gegenteıl, eın yesellschaftstragen-
des Fundament un: die geistig-kulturellen Voraussetzungen VO  e Staat und Gesell-
schaft werden auch weıterhın nıcht ohne Religion auskommen.
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